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Hinweise: 

Geltungsbereich Sanierungsgebiet 

Denkmal, Sanierung unter Berücksichtigung der 
denkmalpflegerischen Anforderungen 

Ortsbildprägende Gebäude, Erhalt des 
ortsbildprägenden Charakters 

Sanierung (Modernisierung, Instandsetzung,. 
Optimierung der Barrierefreiheit, 
Optimierung der energetischen Beschaffenheit) 

Beseitigung des Funktionsmangels, Vitalisierung 

1. Der Sanierungsrahmenplan bildet die Beurteilungsgrundlage für
städtebauliche Missstände zum Zeitpunkt der Erfassung.

2. Die im Rahmen der Beteiligung vorgebrachten Hinweise zur bau
technischen Umsetzung sind zu beachten.
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